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N I E D E R S C H R I F T 
 

über die öffentliche 
 

Sitzung des Gemeinderates Rettenbach 
 

am 21.07.2025 von 19:00 Uhr bis 20:59 Uhr 
im 1. OG der Gemeindehalle Rettenbach 

 
Rettenbach, 28.08.2025 

 
Vorsitzende: 
 
Erste Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast 
 
Mitglieder: 
Zweiter Bürgermeister Herr Alexander von Riedheim   

Herr Werner Brenner   

Herr Franz Feil   

Frau Hedwig Feucht   

Frau Manuela Geißler   

Herr Ralf Hoffmann   

Herr Thomas Kraus   

Herr Markus Neumann   

Herr Herbert Sittenberger   
 
Entschuldigt abwesend: 
Herr Martin Ostermeyer   

Frau Anja Schinzel   

Herr Matthias Stürminger   
 
Ferner waren anwesend: 
Frau Petra Haupeltshofer zu TOP 2  

Frau Christoph Zeh zu TOP 3,4,5,6  
 
Schriftführerin: 
Manuela Baur 
 
Die Zahl der Gemeinderatsmitglieder einschließlich Ersten Bürgermeisterin beträgt: 13 
Die Gemeinderatsmitglieder wurden am 15.07.2025 schriftlich unter Angabe der Tagesordnung ordnungsgemäß gela-
den. 
Die Bürgermeisterin stellt die Beschlussfähigkeit im Sinne des Art. 47 Abs. 2 GO fest und eröffnet die Sitzung. 
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TOP Tagesordnung öffentliche Sitzung 

 

1. Genehmigung der öffentlichen Sitzungsniederschrift vom 16.06.2025 

2. Vorstellung Kommunalunternehmen "Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte" - Beratung 
und Beschlussfassung hinsichtlich Beitritt der Gemeinde Rettenbach 

3. Bekanntgabe der Aufstellung der Jahresrechnung 2024 

4. Umstellung der analogen Sirenentechnik der Feuerwehren Rettenbach, Remshart; Hart-
hausen für den Katastrophenschutz 

5. Erlass einer neuen Stellplatzsatzung im Zuge des Ersten Modernisierungsgesetzes zur 
Novelle der BayBO 

6. Kommunale Wärmeplanung nach dem Wärmeplanungsgesetz 

7. Sonstiges 

7.1 Baumaßnahme St. Ulrich-Straße mit Kirchenvorplatz 

7.2 Nächste Sitzung 15.09.2025 
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Öffentliche Sitzung 
 

1. Genehmigung der öffentlichen Sitzungsniederschrift vom 16.06.2025 

 
Sachverhalt: 
Gegen die öffentliche Sitzungsniederschrift vom 16.06.2025 werden keine Einwände erhoben. 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Rettenbach genehmigt die Niederschrift vom 16.06.2025.  
 
 

Abstimmungsergebnis: 7:0 

 
Abstimmungsbemerkung:  
3 Enthaltungen 
 
 
 

2. Vorstellung Kommunalunternehmen "Verkehrsüberwachung Schwaben-Mitte" - 
Beratung und Beschlussfassung hinsichtlich Beitritt der Gemeinde Rettenbach 

 
Sachverhalt: 
Aufgrund sich häufender Konflikte im fließenden sowie ruhenden Verkehr innerhalb der Gemeinde 
Rettenbach wurde Kontakt mit dem Kommunalunternehmen "Verkehrsüberwachung Schwaben-
Mitte" aufgenommen, mit der Bitte dessen Leistungen dem Gemeinderat näher zu bringen. 
 
Frau Haupeltshofer, kaufm. Vorstand, stellte als Vertreterin des Kommunalunternehmens "Verkehrs-
überwachung Schwaben-Mitte" die Beitrittsmodalitäten, den Betriebsablauf und das Unternehmen 
mit Hilfe einer Präsentation vor und beantwortete die Fragen aus dem Gremium.  
 
Der Gemeinderat Rettenbach nimmt die Information anhand der Präsentation und Erklärungen von 
Frau Haupeltshofer zur Kenntnis.  
 
Die Beratung machte deutlich, dass grundsätzlich die Notwendigkeit einer kommunalen Verkehrs-
überwachung erkannt wird.  
 
Information: 
Die Verkehrsüberwachung stellt eine Aufgabe des übertragenen Wirkungskreises dar. Hierfür ist für 
alle Gemeinden die VGem zuständig. Daher muss die Beschlussfassung des Gemeinderats noch 
von der Gemeinschaftsversammlung genehmigt werden. 
 
Diskussionsverlauf: 
Die Vorsitzende informiert das Gremium über die Hinweise aus der Bürgerschaft. Unter anderem 
wird ihr vielfach mitgeteilt, dass besonders am Ortseingang zu schnell gefahren wird, insbesondere 
auch in 30-er-Zonen. Außerdem wird auch die Problematik und die Parksituation in der Silbermann-
straße angesprochen und hinterfragt. Die Vorsitzende teilt mit, dass trotz Hinweise vermehrt in dem 
Bereich geparkt wird und dies für alle Verkehrsteilnehmer ein großes Hindernis und vor allem auch 
ein Sicherheitsrisiko darstellt. Vermehrt gehen Beschwerden im Rathaus ein. In Zusammenarbeit 
mit dem Landratsamt wurde für diesen Bereich vom Landratsamt ein temporäres Parkverbot einge-
leitet/ausgesprochen, da es sich hier bei der GZ 31 um eine Kreisstraße handelt. Das vom Landrat-
samt ausgesprochene Parkverbot gilt seit dem 01.07 bis 01.10.2025 für einen bestimmten Bereich 
der Silbermannstraße – beidseitig. Dabei muss auch klargestellt werden, dass das betreffende Un-
ternehmen selbst für die Organisation und die Unterbringung der Fahrzeuge auf dem betriebseige-
nen Gelände zuständig ist.  
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Leider muss immer wieder festgestellt werden, dass von betreffendem Unternehmen Fahrzeuge auf 
dem Gehsteig parken, was dazu führt, dass Fußgänger, Personen mit Kinderwagen, Rollator auf die 
Kreisstraße (Silbermannstraße) ausweichen müssen. Ferner werden die Fahrzeuge auch von Mit-
arbeitern auf der Kreisstraße beladen. Das Sicherheitsrisiko wird hier in keinster Weise vom Verant-
wortlichen bedacht, obwohl Hinweise von der Vorsitzenden, des Landratsamtes oder der Polizei 
mehrfach erfolgt sind.   
 
Aus den verschiedenen, oben aufgeführten Gründen (zu schnelles Fahren, abstellen von Fahrzeu-
gen in Verbotszonen, usw.)  würde die Vorsitzende den Beitritt zu dem gKU begrüßen, um die Ver-
stöße im ruhenden und fließenden Verkehr generell zu beobachten und zu ahnden. Die Polizei 
Burgau hat ein großes Gebiet abzudecken und kann dauerhafte Kontrollen nicht zu jeder Zeit ge-
währleisten, was auch völlig verständlich und nachvollziehbar ist. Frau Haupeltshofer vom Kommu-
nalunternehmen- Verkehrsüberwachung Schwaben -Mitte A.d.ö.R stellt anhand einer Präsentation 
die Aufgaben ihres Unternehmens vor und beantwortet die Fragen des Gremiums. 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
Ja 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Rettenbach beschließt die Aufnahme der Tätigkeiten nach § 88 (3) Zuständigkeits-
verordnung (ZustV), Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach § 24 StVG, die im 
ruhenden Verkehr festgestellt werden oder Verstöße gegen die zulässige Geschwindigkeit von Fahr-
zeugen betreffen.  
 
Zugleich beschließt der Gemeinderat Rettenbach: 
 

1. Den Beitritt zum gemeinsamen Kommunalunternehmen Verkehrsüberwachung Schwaben-
Mitte A.d.ö.R.  
Der Satzung des gemeinsamen Kommunalunternehmens Verkehrsüberwachung Schwa-
ben-Mitte A.d.ö.R. wird in der vorliegenden Form zugestimmt. 
 

2. Die Übertragung folgender nach § 88 Abs. 3 ZustV übertragenen Aufgaben auf das gemein-
same Kommunalunternehmen: Die Verfolgung und Ahndung von Ordnungswidrigkeiten nach 
§ 24 StVG, die im ruhenden Verkehr festgestellt werden oder Verstöße gegen die zulässige 
Geschwindigkeit von Fahrzeugen betreffen.  

 
3. Die Übernahme eines Stammkapitalanteils am gKU in Höhe von 1,50 € je Einwohner, auf-

gerundet auf volle 500 bzw. 1.000, also 3.000 € zzgl. der Ausgleichszahlung in Höhe von 
1.727,97 € zum derzeitigen Unternehmenswert. 

 
4. Die Entsendung von Frau Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast (1. Bürgermeisterin) als Ver-

treter der Gemeinde Rettenbach in den Verwaltungsrat. Als Stellvertreter im Verwaltungsrat 
von Frau Bürgermeisterin Sandra Dietrich-Kast wird Herr Alexander von Riedheim (2. Bür-
germeister) bestellt. 

 
 

Abstimmungsergebnis: 7:3 
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3. Bekanntgabe der Aufstellung der Jahresrechnung 2024 

 
Sachverhalt: 
Gemäß Art. 102 Abs. 2 der Gemeindeordnung (GO) ist die Jahresrechnung innerhalb von sechs 
Monaten nach Abschluss des Haushaltsjahres aufzustellen und dann dem Gemeinderat (hier Ge-
meinschaftsversammlung) vorzulegen.  
 
Die Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2024 wurde am 06.06.2025 form- und fristgerecht aufge-
stellt. 

 
 
Diskussionsverlauf: 
Kämmerer Herr Christoph Zeh berichtet ausführlich über die Zahlen und beantwortet die Fragen des 
Gremiums. Der Gemeinderat Rettenbach nimmt von der Aufstellung der Jahresrechnung 2024 
Kenntnis. Zugleich wird der Rechnungsprüfungsausschuss mit der Durchführung der örtlichen Prü-
fung der Jahresrechnung 2024 beauftragt. 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
keine 
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4. Umstellung der analogen Sirenentechnik der Feuerwehren Rettenbach, Rems-
hart; Harthausen für den Katastrophenschutz 

 
Sachverhalt: 
Zum Jahresende muss die Sirenentechnik von der bisherigen analogen Technik auf die moderne 
TETRA-Technik (digital) umgestellt werden. Nach Abschaltung der analogen Alarmierungstechnik 
ist eine Ansteuerung der analogen Sirenen nicht mehr möglich. Die Umstellung dient hauptsächlich 
für eine flächendeckende Warnung der Bevölkerung im gesamten Gemeindegebiet im Gefahrenfall 
(Katastrophenschutz). 
 
Bekanntlich hat die Gemeinde im vergangenen Jahr Fördergelder für die Umstellung der bisherigen 
Sirenenanlagen auf digitale Technik im Rahmen eines Sonderförderprogrammes beantragt.  
 
Beantragt wurden sowohl komplette Neuinstallationen, aber auch eine Softwareerneuerung auf be-
stehende Sirenen. Das dazu aufgelegte Zuwendungsverfahren berücksichtigte die Anträge der Ge-
meinde Rettenbach nicht, so dass soweit möglich die vorhandenen Sirenen weiter genutzt werden 
sollen, diese aber jeweils über das BOS-Digitalfunkförderverfahren bezuschussen zu lassen. Hier 
würde rund 800,- € je Umstellung vorhandener Sirenen gewährt. Den erforderlichen Komplettneu-
aufbau ist aber von dieser Zuwendung nicht erfasst. 
 
In der Antragsvorbereitung hat sich die Feuerwehr Remshart dahingehend geäußert, dass der bis-
herige (private) Sirenenstandort nicht mehr weiter betrieben werden sollte. Vielmehr wird jetzt eine 
komplette Neuninstallation auf dem Feuerwehrgerätehaus umgesetzt.  
 
In Bezug auf die über das Förderprogramm beantragte Neuinstallation einer Sirene auf dem Bauhof 
(betreffend die FFW Rettenbach) ist wegen Wegfall der Förderung ebenfalls eine Neuinstallation 
vorgesehen, da ansonsten die Anlage auf dem Gebäude der Reflexa ertüchtigt werden müsste, was 
u.U. auch rechtliche Probleme bereitet. Für den Abbau wird eine Hebebühne mit 300,- €/h netto 
verrechnet werden. 
 
In Harthausen verbleibt die Sirene, hier wird nur auf die BOS-Steuerung umgerüstet, was wesentlich 
kostengünstiger als der vollständige Neuaufbau ist. 
 
Da für diese Maßnahmen keine Zuwendungen in Aussicht stehen, wird dies eine vollständige Finan-
zierung zu Lasten des Haushaltes 2025 bedeuten.  
 
Diskussionsverlauf: 
Kämmerer Herr Christoph Zeh schildert die Situation und beantwortet die Haushaltsfragen aus dem 
Gremium.  
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
140000.9350000 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat Rettenbach befürwortet die Neuinstallation der Sirenenanlagen in Remshart und 
in Rettenbach und die Umstellung auf das digitale BOS-Verfahren in Harthausen. Das Gremium 
genehmigt Frau Dietrich-Kast die Vergabe an den wirtschaftlichsten Bieter. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 10:0 
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5. Erlass einer neuen Stellplatzsatzung im Zuge des Ersten Modernisierungsge-
setzes zur Novelle der BayBO 

 
Sachverhalt: 
Mit der Novelle der Bayrischen Bauordnung durch das erste Modernisierungsgesetzt wird die bisher 
staatliche Pflicht zur Herstellung von Stellplätzen mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 kommunalisiert. 
Dies bedeutet, dass die entsprechenden staatlichen Pflichten zu diesem Zeitpunkt entfallen. 
Daraus resultierend treten bisherige gemeindliche Stellplatzsatzungen außer Kraft, wenn diese eine 
der Höchstgrenzen an erforderlichen Stellplätzen aus der Anlage der Garagen und Stellplatzverord-
nung überschreiten (siehe Bayrisches Gesetz- und Verordnungsblatt Nr.24/2024; Erstes Moderni-
sierungsgesetz Bayern, Anhang zu §11). 
Dies trifft auf die Satzung über den Nachweis, die Anzahl, Herstellung und Gestaltung von KfZ-
Stellplätzen (Stellplatzsatzung-StS- der Gemeinde Rettenbach) vom 24.03.2021 zu. 
 
Um weiterhin eine gültige Stellplatzsatzung für die Gemeinde Rettenbach zu haben, wurde die in 
der Anlage befindliche Satzung auf Grundlage des Musters des Bayrischen Gemeindetages entwor-
fen. Die Satzung basiert auf Art. 81 Abs. 1 Nr. 4 BayBO in der ab dem 01. Oktober 2025 gültigen 
Fassung. Es wurden stehts die möglichen Höchstwerte der Stellplatzschlüssel der GaStellV verwen-
det.  
 
Diskussionsverlauf: 
Die Vorsitzende gibt folgenden Hinweis: Besteht eine gemeindliche Stellplatzsatzung, welche der 
der neuen Garagen- und Stellplatzverordnung (GaStellV) widerspricht, so tritt diese zum 01.10.2025 
automatisch außer Kraft. Dies trifft auf die Satzung der Gemeinde Rettenbach zu. 
Es gilt dann keine Stellplatzpflicht mehr, da die BayBO dies nicht mehr vorsieht. Will die Gemeinde 
die Stellplatzpflicht erhalten, so muss sie eine Satzung erlassen, deren Maximalforderungen legt 
aber die neue GaStellV fest. Wenn der Gemeinderat bis zum 01.10.2025 keine neue Satzung er-
lässt, dann wird es in Rettenbach keine grundsätzliche Stellplatzpflicht mehr geben. 
 
Dier Vorsitzende befürwortet die Satzung so zu belassen wie dargestellt, im Anhang der Ladung.  
Die Vorsitzende hat die einzelnen für Rettenbach relevanten Punkte der Stellplatzsatzung zusam-
men mit Hauptamtsleiter Roman Bihler besprochen und den Vorschlag so dem Gremium vorgelegt. 
Kämmerer Christoph Zeh schildert den Hintergrund dieser Satzung, dass dies auf die Nahverdich-
tung zurückzuführen ist und es nicht gut wäre, wenn Rettenbach künftig keine Satzung hätte. Au-
ßerdem wurde auch angesprochen, dass Anpassungen oder Änderungen nach dem 01.10.2025 
möglich sein werden. 
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
nein 
 
Beschluss: 
Der Gemeinderat der Gemeinde Rettenbach beschließt die Neufassung der Satzung zur Einführung 
einer Pflicht zum Nachweis von Stellplätzen für Kraftfahrzeuge (Stellplatzsatzung- der Gemeinde 
Rettenbach) mit Inkrafttreten zum 01.10.2025. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 10:0 
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6. Kommunale Wärmeplanung nach dem Wärmeplanungsgesetz 

 
Sachverhalt: 
Im vergangenen Jahr hat die Gemeinde bei der bundeseigenen Z-U-G einen Antrag auf Förderung 
einer Wärmeplanung eingereicht. Der Hintergrund war ein bundeseigenes Sonderförderprogramm, 
da ohne landesspezifische nur so Fördermittel gab. 
 
Der Zuwendungsantrag wurde abgelehnt, ein hiergegen erhobener Widerspruch blieb erfolglos. 
 
Inzwischen sind die Anforderungen an eine kommunale Wärmeplanung als bayerische Verordnung 
zur Umsetzung des WPG erlassen worden. 
 
 
Mit Inkrafttreten der Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung energiewirtschaftli-
cher Vorschriften (AVEn) am 02.01.2025 sind gemäß § 8 Abs. 1 die Gemeinden planungsverant-
wortliche Stelle im Sinne des Wärmeplanungsgesetzes (WPG).  
 
Somit führen sie die Wärmeplanung nach den im WPG festgelegten Rahmenbedingungen durch (§ 
8 WPG). Für alle Gemeindegebiete, in denen zum 01.01.2024 100.000 Einwohner oder weniger 
gemeldet waren, sind spätestens bis zum Ablauf des 30.06.2028 Wärmepläne zu erstellen. 
 
Der Wärmeplan ist ein Fachkonzept ohne rechtliche Außenwirkung (§ 23 Abs. 4 WPG). Sein Vor- 
oder Nichtvorliegen hat keine Auswirkungen auf die Anforderungen an eine Heizanlage nach dem 
Gebäudeenergiegesetz (GEG), insbesondere nicht auf die Übergangsfrist beim Heizungstausch 
nach § 71 Abs. 8 GEG. Zur Fristverkürzung kommt es (§ 71 Abs. 8 Satz 3 GEG) erst durch die 
zusätzliche Ausweisung eines Wärmenetz- oder Wasserstoffnetzausbaugebiets gemäß § 26 WPG.  
 
Auch für diese Entscheidung sind die Gemeinden zuständig (§ 8 Abs. 2 AVEn). Sie steht im Ermes-
sen der jeweiligen Gemeinde. Dritte haben keinen Anspruch darauf (§ 26 Abs. 2 WPG). Bestehende 
Energienutzungspläne/Wärmepläne werden unter den Voraussetzungen des § 5 Abs. 2 WPG aner-
kannt.  
 
Dafür haben die Gemeinden für diese neue Aufgabe Anspruch auf Ausgleich ihrer Mehrbelastungen.  
 
D.h. es kommt jetzt auf Landesebene zu einer Fortdauer der Förderung, so dass der ablehnende 
Bescheid der Z-U-G dennoch zu keinem Verlust an Zuwendungen führt. Im Gegenteil, die Förderung 
ist wesentlich transparenter und einfacher geworden. 
 
Unser Netzdienstleister, die LEW ebenso wie z-B. die Energie Schwaben offerieren bereits die Er-
stellung der Planungen. 
 
Für Rettenbach werden bspw. rund 41.000 € Zuschuss gewährt und zwar unabhängig von den tat-
sächlichen Kosten. Dies führt mitunter sogar zu einem Überschuss anstelle eines Eigenanteils, wie 
er noch bei der ZUG Förderung gegeben war. 
 
Diskussionsverlauf: 
Vorsitzende Dietrich-Kast und Kämmerer Christoph Zeh schildern dem Gremium, dass sich die Kom-
munen dem Thema Wärmeplanung annehmen sollten.  
Der Zuschussantrag vom letzten Jahr wurde abgelehnt, wobei die jetzigen Fördermöglichkeiten we-
sentlich positiver sind und diese in Anspruch genommen werden sollten.  
 
Haushaltsrechtliche Auswirkungen: 
keine 
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Beschluss: 
Der Gemeinderat Rettenbach nimmt von den aktuellen Sachlage der kommunalen Wärmeplanung 
Kenntnis. Zugleich wird die Verwaltung beauftragt, Angebote zur Erstellung einzuholen und parallel 
Fördermittel zu beantragen. 
 
 

Abstimmungsergebnis: 10:0 

 
 
 

7. Sonstiges 

 
 

7.1 Baumaßnahme St. Ulrich-Straße mit Kirchenvorplatz 

 
Sachverhalt: 
Die Vorsitzende informiert das Gremium über die Baumaßnahme und den aktuellen Stand: 
 

- Die Anwohner wurden detailliert informiert. 
- Im Gemeindeblatt wurde über „Mitteilungen der Bürgermeisterin“ über den Beginn und die 

Details der Maßnahme (Gesamtkosten, Fördersumme, usw.) informiert. 
- Außerdem wurde in Verbindung mit der Kreisabfallwirtschaft in Bezug auf die Mülltonnen-

Leerung eine Lösung gefunden und die Anwohner mittels eines Informationsschreibens dar-
über informiert.  

- Die Baufirma, im speziellen der Bauleiter, hat zugesichert, die betreffenden Anwohner recht-
zeitig in Kenntnis zu setzen, sobald dies nötig sein wird.  

 
Die Vorsitzende dankt dem gesamten Gremium für die Beschlüsse und die Erarbeitung der nun 
umzusetzenden Maßnahmen. Sehr erfreulich ist dabei, dass die Gemeinde die Zusage für das E-
LER-Förderverfahren zur Umsetzung bekommen hat, da sich der gemeindliche Anteil dadurch er-
heblich verringert. Nach Beendigung aller Arbeiten profitiert Rettenbach, insbesondere wenn das 
Vorher/Nachher zu sehen ist. Allen am Projekt Beteiligten sprach die Vorsitzende ihren Dank aus. 
 
 

7.2 Nächste Sitzung 15.09.2025 

 
Sachverhalt: 
Die Vorsitzende wünscht allen Gremiumsmitgliedern eine erholsame Sommerpause und teilt mit, 
dass die nächste Sitzung am 15.09.2025 stattfinden wird.  
 
 
 
 
 
Vorsitzende:  Schriftführerin: 

 
 
 
 
 

Sandra Dietrich-Kast 
Erste Bürgermeisterin 

 Manuela Baur 
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